
 

 

 

Burg Hohenzollern auf AfD-Wahlplakat 

 

Zusammenfassung: 

Im Landtagswahlkampf 2016 verwandte der Landesverband Baden-Württemberg der AfD auf 
Wahlplakaten, Flyern und auf ihrer Internetpräsenz ein Bild der Burg Hohenzollern, 
verbunden mit dem Slogan "Für unser Land - für unsere Werte". Ende Januar 2016 forderte 
Georg Friedrich Prinz von Preußen die Partei auf, dieses Motiv nicht weiter zu verwenden 
und eine entsprechende strafbewehrte Unterlassungserklärung. Der Landesverband 
entfernte das Motiv von seiner Homepage und erklärte, es nicht weiter verwenden zu wollen, 
gab aber die begehrte Unterlassungserklärung nicht ab. Georg Friedrich Prinz von Preußen 
beantragte daher vor dem Landgericht Stuttgart den Erlass einer einstweiligen Anordnung, 
mit der der Partei die Verbreitung der entsprechenden Wahlwerbung untersagt werden sollte. 

Das Landgericht wies den Antrag im Februar 2016 ab. Die Meinungsfreiheit der Partei 
überwiege hier das Persönlichkeitsrecht von Georg Friedrich Prinz von Preußen, das 
aufgrund des allein mittelbaren persönlichen Bezugs der Wahlwerbung nur in sehr geringem 
Maße betroffen sei. 






























